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De Erfahrungen der letzten Zeit haben 
bewiesen, daß die Gegner unserer anti- 
faschistisch-demokratischen Ordnung alle 
Möglichkeiten ausnutzen, um Angriffe 
gegen den Aufbau unserer Friedenswirt
schaft zu richten. Eines der Mittel, deren 
sie sich zu diesem Zwedk bedienen, ist 
das unerlaubte und unkontrollierbare 
überschreiten der Grenzen der Deut
schen Demokratischen Republik und der 
Demarkationslinie. Dieses Mittel wird 
benutzt, um Waren und Geld entgegen 
den bestehenden gesetzlichen Vorschrif
ten aus dem Gebiet der Deutschen De
mokratischen Republik hinauszuschaffen 
oder auch in dieses Gebiet hineinzubrin
gen. Das Mittel wird weiterhin dazu be
nutzt, um Agenten in das Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik zu 
schicken, die nach Erfüllung ihrer Auf
gaben denselben unkontrollierbaren Weg 
benutzen, um das Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik wieder zu ver
lassen. Auch ist es in nicht wenigen 
Fällen vorgekommen, daß für die Wirt
schaft der Deutschen Demokratischen 
Republik wichtige Arbeitskräfte von aus
ländischen und organisierten Werbungs
zentralen angeworben und veranlaßt wor
den sind, das Gebiet der Deutschen De
mokratischen Republik zu verlassen.
Bei allen diesen Handlungen, die sich 
sowohl auf dem Lande wie auch auf 
der Ostsee ereignen, werden die be
stehenden Strafgesetze verletzt. Da es 
bisher nicht gelungen ist, eine wirksame 
Kontrolle über den Verkehr an den 
Landesgrenzen und an der Demarkati
onslinie zu erreichen, ist es erforderlich 
geworden, die Gerichte und Staatsan
waltschaften darauf hinzuweisen, daß sie 
Strafverfahren, die wegen derartiger

Straftaten bei ihnen angängig werden, 
mit allem Nachdruck und mit großer Be
schleunigung verfolgen und die bestehen
den Strafgesetze mit aller Konsequenz 
gegen derartige Täter anwenden.
Um dies für die Zukunft sicherzustellen, 
wird auf folgendes hingewiesen:
1) Es muß Klarheit darüber bestehen, 

daß die Paßstrafverordnung, und 
zwar in der Fassung vom 27. Mai 
1942 (RGBl. 1 S. 348) nur in den 
Fällen zur Anwendung kommen kann, 
in denen es sich um ein überschrei
ten der Staatsgrenzen handelt. Beim 
überschreiten der Demarkations
linie scheidet die Anwendung der 
Paßstrafverordnung aus, da es sich 
hier nicht um eine Grenze handelt. 
Nach der Paßstrafverordnung in der 
Fassung von 1942 können in geeig
neten Fällen sehr schwere Strafen 
verhängt werden, nämlich Zuchthaus
strafe oder Geldstrafe in unbe
schränkter Höhe. Besonders zu be
achten ist § 5 der Paßstrafverord
nung, der bestimmte Vorbereitungs
handlungen unter scharfe Strafan
drohungen stellt und für die Bestra
fung der sogenannten Grenzführer 
heranzuziehen ist.

2) Für das überschreiten der Demar
kationslinie fehlt es an einer gene
rellen Strafvorschrift. Hier muß des
halb auf andere Strafvorschriften zu
rückgegriffen werden, die in aller 
Regel verletzt sein werden.
a) Da fast jeder, der illegal die De

markationslinie überschreitet, 
Geldbeträge mit sich führen wird, 
kommt zunächst eine Bestrafung 
nach der Anordnung über die Ein- 
und Ausfuhr von Zahlungsmitteln 
nach der Sowjetischen Besatzungs
zone Deutschlands und ausländi
schen Zahlungsmitteln aus und 
nach den westlichen Besatzungs
zonen Deutschlands und dem Aus
land vom 23. März 1949 (ZVB1. 
Seite 211) in Betracht. Nach §§ 1 
und 2 dieser Verordnung bedarf 
die Mitnahme von Geld über die 
Demarkationslinie der Genehmi
gung, die in einer Bescheinigung 
zu vermerken ist.
Fehlt diese Bescheinigung, so liegt 
ein Verstoß gegen die Verord
nung vor, der nach § 12 der Ver
ordnung unter Anwendung der 
Wirtschaftsstrafverordnung zu 
ahnden ist. Damit ist insbeson
dere auch die Grundlage für die 
Einziehung der unrechtmäßig mit
geführten Geldbeträge gegeben. 
Soweit Westgeld, auf Westmark 
lautende Wechsel oder Schecks 
mitgeführt werden, sind die Straf
bestimmungen der Durchführungs 
bestimmung zur Anordnung über 
Umtausch und Verrechnung deut
scher Mark gegen Westgeld vom
19. Juni 1950 (Ges.Bl. S. 599) an
wendbar, nach denen • Verstöße 
gegen die Vorschriften dieser Be

stimmungen ebenfalls nach der 
Wirtsdiaftsstrafverordnung zu be
strafen sind.
In zahlreichen Fällen werden die 
illegalen Grenzgänger auch Waren 
mit über die Demarkationslinie 
schaffen oder schaffen wollen. 
Hierzu ist auf die Anordnung 
über die Versandverpflichtung 
von Waren und die Einführung 
eines Warenbegleitscheines vom
2. Dezember 1948 (ZVOB1.S.560) 
zu verweisen, die in § 4 vorsieht, 
daß Waren über die Demarka
tionslinie nur unter Mitführung 
eines Warenbegleitscheines beför
dert werden dürfen. Eine Ver
letzung dieser Vorschrift zieht ge
mäß § 6 ebenfalls eine Bestrafung 
nach der Wirtschaftsstrafverord
nung nach sich.

c) Beachtet werden muß auch das Ge
setz zum Schutz des innerdeut
schen Handels vom 21. April 1950 
(GBl. S. 327), nach dem alle un- 
genehmigten Warentransporte 
aus dem Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik nach 
dem Gebiet von Groß-Berlin und 
umgekehrt bestraft werden.

d) Daß in einschlägigen Fällen auch 
eine Bestrafung auf Grund des 
Befehls Nr. 160 der SMAD der 
Spekulationsverordnung oder an
der Strafgesetze in Betracht kom
men kann, sei nur der Vollständig
keit halber erwähnt.

e) Schließlich soll noch darauf hinge
wiesen werden, daß in vielen 
Fällen auch eine Bestrafung nach 
der Preisstrafrechtsverordnung in 
Betracht kommen wird und zwar 
insbesondere dann, wenn an dem 
illegalen überschreiten der De
markationslinie sogenannte Grenz
führer beteiligt sind. Diese werden 
stets völlig überhöhte Preise neh
men und damit die Preisstraf
rechtsverordnung verletzen. Zu 
bestrafen ist in diesem Falle so
wohl der Grenzgänger, wie auch 
der Grenzführer. Auch nach der 
Preisstrafrechtsverordnung ist eine 
Einziehung beispielsweise der be
nutzten Transportmittel zulässig. 
Gerade die Anwendung der Preis
strafrechtsverordnung wird übri
gens häfig für illegale Transporte 
zur See in Betracht kommen und 
zwar dann, wenn es sich nicht um 
einen Transport in das Ausland, 
sondern in die westlichen Besat
zungszonen Deutschlands handelt 
und sonstige Strafvorschriften nicht 
verletzt sind.

gez. Fechner 
Minister der Justiz

gez. Dr. Melsheimer 
Generalstaatsanwalt 

der Deutschen Demokratischen Republik.
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